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Einführung: 
Hinweise zur Arbeit mit 
der Handreichung

Die Einführung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
im Jahr 2006 stellte einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des 
Diskriminierungsschutzes verschiedener gesellscha� licher Gruppen 
dar, die Benachteiligungen in vielen Lebensbereichen, auch beim 
Zugang zu Quali� zierung und Arbeit, ausgesetzt sind. Aus unserer 
Sicht kann dieses Gesetz einen wichtigen Orientierungsrahmen für 
arbeitsmarktrelevante Institutionen und Arbeitgeber darstellen, im 
Bemühen, alle Bürgerinnen und Bürgern gerecht und gleich zu be-
handeln. Das Gesetz zeigt Wege und Maßnahmen auf, die notwen-
dig sind, um Diskriminierung abzubauen und die gesellscha� liche 
Gleichbehandlung von benachteiligten Gruppen zukün� ig zu ge-
währleisten.

Die Einführung des Gesetzes löste eine kontroverse gesellscha� -
liche Debatte aus. Die Veranstaltungen und Fortbildungen mit In-
stitutionen und Beratungsstellen, die wir dann im Rahmen unserer 
Projektarbeit zum � ema Antidiskriminierung gestaltet haben, 
waren von einer Verunsicherung gekennzeichnet, in der sich aus-
drückt, dass wir gesamtgesellscha� lich erst am Anfang eines Weges 
stehen, der zur Entwicklung einer Antidiskriminierungskultur führt. 
Zudem enthält das Gesetz einige neue und zum Teil unklare Rechts-
begri� e, die erst einer Auslegung durch die Rechtsprechung bedür-
fen. 

Diese Handreichung beleuchtet den Teil der Regelungen des 
AGG, der für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsver-
waltung besonders relevant ist. Die Handreichung erörtert Rechts-
begri� e, die mit dem Antidiskriminierungsrecht neu eingeführt 
wurden, liefert eine Zusammenfassung der bisher ergangenen Ge-
richtsurteile und bringt diese fachlichen Grundlagen mit den Auf-
gabenfeldern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsver-

waltung zusammen. Sie leistet damit einen Beitrag, rechtliche 
Grundlagen und Fachbegri� e im Kontext von Antidiskriminierung 
und Diversity an einem Ort zu bündeln und ihre Anwendung anhand 
unterschiedlicher Fallbeispiele exemplarisch aufzuzeigen.

Es gibt viele De� nitionen von Diskriminierung. Das Allgemei-
ne Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet sechs Diskriminie-
rungsformen aufgrund von sechs Merkmalen. Sozialpolitische 
Akteure wie z.B. Betro� enenverbände arbeiten mit einer De� nition, 
die darüber hinausgeht. Allen diesen Diskriminierungsde� nitionen 
ist gemein: Es kommt nicht auf eine Absicht zu diskriminieren an, 
sondern auf den benachteiligenden E� ekt. In diesem Sinne können 
sowohl unbedachte Handlungen als auch gesetzliche Regelungen 
benachteiligende E� ekte haben. Ein erster wichtiger Schritt für Ein-
zelne oder Institutionen ist aus unserer Sicht daher, ein Problem-
bewusstsein zu entwickeln und sich auf eine produktive Auseinan-
dersetzung mit Diskriminierungen einzulassen. Dazu möchten wir 
mit dieser Handreichung einen Beitrag leisten.

Im Teil I � nden Sie die Begri� e und gesetzlichen Grundlagen, die 
nach unserem Verständnis für die Umsetzung des Antidiskriminie-
rungsrechts in der Arbeitsverwaltung von Bedeutung sind. Es wer-
den sowohl besonders handlungsrelevante Paragrafen aus dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz als auch entsprechende 
Diskriminierungsverbote, die in die Sozialgesetzbücher eingegangen 
sind, vorgestellt. Die im Glossar zusammengestellten Fachbegri� e 
stehen in einem engen inhaltlichen Zusammenhang mit den vier 
ausführlichen Fallbeschreibungen, die im Teil II der Handreichung 
vorgestellt werden. Diese berühren in unterschiedlicher Weise die 
Diskriminierungsverbote, die für das Sozialrecht gelten. 
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Die Fallbeschreibungen sind aus Gegebenheiten entstanden, die 
sich in dieser oder ähnlicher Form in der Realität zugetragen haben 
und uns aus der Beratungspraxis bekannt sind. Sie sind als „kritische 
Situationen“ überschrieben, da in ihnen ein sogenannter Diskrimi-
nierungsanlass beschrieben wird. Nach jeder Situationsdarstellung 
� nden Sie einige Fragen, die Sie dazu nutzen können, Ihr eigenes 
Wissen über Diskriminierung zu überprüfen und die beschriebene 
Situation zu re� ektieren.

Im Teil III werden die kritischen Situationen entlang der Fra-
gen, die zuvor gestellt worden sind, aufgelöst. Die Au� ösung geschieht 
auf Grundlage von gesetzlichen Regelungen, bereits ausgeurteilten 
Fällen und Expertisen aus der Antidiskriminierungsberatung. An 
jede Situationsau� ösung schließen Handlungsempfehlungen an. 
Im Teil IV sind fallübergreifende Handlungsempfehlungen formu-
liert. Dort � nden Sie auch Hinweise zur umfassenden Beschä� igung 
einer Institution mit Diskriminierungsfragen.

Die Handreichung schließt mit einer Übersicht der erwähnten 
Gerichtsurteile.

Wir wünschen Ihnen eine anregende und aufschlussreiche Lek-
türe und freuen uns über Ihre Rückmeldungen!

Doris Liebscher 
Volljuristin, Antidiskriminierungsbüro Sachsen

Inga Schwarz

Projekt migration.works – Diskriminierung erkennen und handeln!
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Teil I
Fachliche Grundlagen: 
Begriffe und Geset ze zu 
Diskriminierung und Diversity

1. Glossar

Diskriminierung
1. Diskriminierung im soziologischen Verständnis bedeu-
tet: Menschen werden kollektive Gruppeneigenscha� en aufgrund 
bestimmter Merkmale, z.B. Geschlecht, Sprache, Hautfarbe, Religi-
onszugehörigkeit zugeschrieben. Als Angehörige dieser Gruppen 
werden sie darau� in nicht als gleichwertiger und gleichberechtigter 
Teil der Gesellscha�  angesehen. Sie werden nicht entsprechend ihrer 
individuellen Würde und ihrer individuellen Fähigkeiten, Interessen 
und Eigenscha� en behandelt, sondern als Mitglieder von Gruppen. 
Strukturell gesehen, werden diesen Gruppen sozial nachteilige Po-
sitionen in der Gesellscha�  zugewiesen. So haben z. B. Frauen, Be-
hinderte, Migrantinnen und Migranten weniger Zugang zu Ressour-
cen und weniger Möglichkeiten zur Teilhabe an der Gesellscha� . 

2. Unter individuelle Diskriminierung fallen würdeverletzende 
oder benachteiligende Äußerungen, Handlungen und Praktiken. 
Diese werden o�  verstärkt durch institutionelle Abläufe, Regelungen 
und Politiken. Entstehen dabei Strukturen, die ineinandergreifen, 
sich wiederholen und verstärken, spricht man von struktureller 
Diskriminierung.

3. Das Recht unterscheidet zwischen folgenden verschiedenen 
Diskriminierungsarten: 

a) Direkte/unmittelbare Diskriminierung
Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Per-

son unter ausdrücklicher Anknüpfung an eines der Diskrimi-

nierungsmerkmale nach § 1 AGG nachteilig behandelt wird. 

Zum Beispiel wenn eine Frau nicht eingestellt wird, weil sie 

Migrationshintergrund hat (ethnische Herkunft) oder ein 

Kopftuch trägt (Religionszugehörigkeit).

b) Indirekte/mittelbare Diskriminierung
Eine indirekte oder mittelbare Diskriminierung liegt vor, 

wenn eine Entscheidung, Regelung oder Anforderung 

neutral erscheint, sich faktisch aber aufgrund bestimmter 

Diskriminierungsmerkmale nachteilig auswirkt. Rechtswid-

rig ist dies nur dann nicht, wenn diese Regelung sachlich, 

also durch ein rechtmäßiges Ziel, gerechtfertigt ist und die 

Mittel zur Erreichung dieses Ziels notwendig und angemes-

sen sind. Ein Beispiel: Einige Arbeitgeber machen von der 

Praxis Gebrauch, aus einem unangekündigten Telefonat 

mit Bewerberinnen und Bewerbern auf ihre Deutschkennt-

nisse und kommunikativen Kompetenzen zu schließen. Dies 

kann Bewerberinnen und Bewerber, die Deutsch nicht als 

Muttersprache sprechen, in einem Bewerbungsverfahren 

benachteiligen.

c) Belästigung
Als Belästigung gelten Verhaltensweisen, die bewirken oder 

bezwecken, dass die Würde der betreffenden Person ver-

letzt wird und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, 

Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen ge-

kennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. Wenn zum Beispiel 

der Vorgesetze in der Mittagspause regelmäßig abwertende 

Witze über Frauen, „Ausländer“ oder Muslime erzählt, stellt 

das eine Verletzung der Würde und damit einen Nachteil für 

die betroffenen Beschäftigten dar. Sexuelle Belästigung ist 

eine Form von Belästigung, die auf unerwünschtes, sexuell 

bestimmtes Verhalten abzielt.

Benachteiligung aufgrund mehrerer Merkmale, wie zum Beispiel 
eine Nicht-Einstellung eines Mannes mit Bezug auf seine Behin-
derung und seine Migrationsgeschichte, und die Anweisung zur 
Diskriminierung durch Vorgesetzte sind weitere im AGG de� nier-
te Diskriminierungs arten.

Diskriminierungsmerkmale
Diskriminierungsmerkmale beschreiben, welche Eigenscha� en, 
Zuschreibungen, Identitätsmerkmale Anlass von Diskriminierung 
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sein können. Es ist nicht zufällig, aufgrund welcher Merkmale Dis-
kriminierung statt� ndet. Sie spiegeln historisch gewachsene, ge-
sellscha� liche Bewertungen wider und sagen etwas über den ge-
sellscha� lichen Status bestimmter Gruppen aus.1

Das AGG nennt folgende 
sechs Diskriminierungsmerkmale: 

„Rassistische Zuschreibung“2 
oder ethnische Herkunft
Rassistische Zuschreibung und ethnische Herkunft bedeu-

ten, dass Menschen entlang einer Kombination aus körper-

lichen oder kulturellen Merkmalen wie Haut-, Haarfarbe, 

Sprache, nationale Herkunft oder Religion festen Gruppen 

zugeordnet werden und als „Fremde“ mit homogenen, meist 

negativen Eigenschaften markiert werden. Die Merkma-

le lassen sich nicht sauber voneinander abgrenzen. Unter 

dieses Diskriminierungsmerkmal fallen z.B. Afrodeutsche, 

Migrantinnen und Migranten, Sinti und Roma, jüdische 

Menschen aber auch anerkannte deutsche Minderheiten wie 

Sorben. Das Anknüpfen an die Staatsangehörigkeit z.B. in 

Gesetzen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt regeln, ist da-

von nicht erfasst. Wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

„keine Ausländer“ einstellen wollen, ist das jedoch eine 

rassistische Diskriminierung, die nach dem AGG verboten ist.

Geschlecht
Treffen Regelungen und Verfahren Frauen und Männer im 

Ergebnis unterschiedlich, liegt eine Ungleichbehandlung 

wegen des Geschlechts vor. § 3 Absatz 1 AGG defi niert auch 

eine ungünstige Behandlung einer Frau wegen Schwanger-

schaft oder Mutterschaft als eine direkte Benachteiligung. 

Auch transidente und intersexuelle Menschen dürfen nicht 

diskriminiert werden3.

1  Vgl. Fritzsche/Liebscher 2010: 42.
2 Da wissenscha� lich nachgewiesen ist, dass es keine menschlichen „Rassen“ gibt, dieser 

Ausdruck sich aber nach wie vor in Gesetzestexten und internationalen Menschen-
rechtsdokumenten � ndet, empfehlen wir den Ausdruck „Rassistische Zuschreibung“ zu 
benutzen. Zur Problematik des Begri� s „Rasse“ und seiner Verwendung siehe Cremer 
2008.

3 Transidente Menschen identi� zieren sich mit dem anderen als ihrem biologischen 

Religion oder Weltanschauung
Geschützt ist im Wesentlichen, einer Religion oder Weltan-

schauung anzugehören und diese zu praktizieren. 

Behinderung
Behinderung verweist auf gesellschaftliche Einschrän-

kungen, die auf physische, psychische oder geistige 

Beeinträchtigungen zurückgehen und ein Hindernis für die 

gleichberechtigte Teilhabe am (Erwerbs-)Leben darstellen. 

Diese Beeinträchtigungen müssen von langer Dauer (länger 

als sechs Monate) sein, um in Abgrenzung von Krankheit 

als Behinderung zu gelten.4 Für Schwerbehinderte gelten 

das SGB IX und das AGG. Der Schutz vor Benachteiligung 

für Behinderte, die nicht als Schwerbehinderte anerkannt 

sind, richtet sich nur nach dem AGG.

Lebensalter
Mit dem Alter, vor allem dem höheren Lebensalter, ist eine 

Reihe von potenziellen Diskriminierungen verbunden. Der 

Diskriminierungsschutz bezieht sich auf alle Altersstufen5. 

Das AGG formuliert aber eine Reihe von Ausnahmeregelun-

gen, die eine Ungleichbehandlung wegen des Lebensalters 

rechtfertigen können (vgl. § 10 Nr. 3 AGG), z.B. das Bundes-

programm „Perspektive 50plus – Beschäftigungspaket für 

Ältere“. 

Sexuelle Identität
Niemand darf benachteiligt werden, weil er/sie lesbisch 

oder schwul, heterosexuell oder transident ist.

Alle diese Merkmale müssen nicht tatsächlich vorliegen, damit das 
AGG angewendet werden kann. Es genügt, dass benachteiligt wird, 
weil jemand lediglich annimmt, das Merkmal liege bei einer Person 
vor (§ 7 Absatz 1 AGG). 

Geschlecht, Intersexuelle sind mit körperlichen Merkmalen beider Geschlechter gebo-
ren. 

4 Vgl. Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 11.7.2006, C 13/05, NZa 2006, 839. 
5 Das Urteil vom 20.3.2012, 9 AZR 529/10, des Bundesarbeitsgerichts hat die Benach-

teiligung jüngerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die in den Tarifverträgen 
geltenden Urlaubsregelungen festgestellt und aufgehoben. 



8 basis und woge e.v.

Strukturelle Diskriminierung
Diskriminierung muss nicht immer auf der persönlichen Ebene 
zwischen einzelnen Menschen geschehen und auf persönlichen 
Vorurteilen beruhen. Auch Strukturen können Menschen benach-
teiligen. Dies ist der Fall, wenn der Zugang zu gesellscha� lichen 
Ressourcen für bestimmte Gruppen erleichtert oder erschwert wird. 
Benachteiligungen geschehen dann in Folge von traditionellen Nor-
men und Werten, gesetzlichen oder administrativen Regelungen 
oder von institutionellen Praktiken. Ein Indiz für strukturelle Dis-
kriminierung ist häu� g, dass bestimmte Gruppen in bestimmten 
Positionen oder Berufsfeldern unterrepräsentiert sind oder dass 
Angehörige dieser Gruppe systematisch schlechtere Chancen haben, 
diese beru� ichen Positionen zu erreichen. Die unzureichende An-
erkennung von schulischen und beru� ichen Abschlüssen, die im 
Ausland erworben wurden, war bis zur Einführung des Anerken-
nungsgesetzes zum 1. April 2012 ein Paradebeispiel für eine struk-
turelle Benachteiligung. 

Diskriminierungsarten
Durch das AGG sind unmittelbare Diskriminierung, mittelbare 
Diskriminierung, (sexuelle) Belästigung, Anweisung zur Diskrimi-
nierung und Maßregelung verboten. Die Anweisung zur Diskrimi-
nierung meint die Au� orderung anderer zu benachteiligenden 
Handlungen, z.B. die Bitte eines Arbeitgebers an eine Leiharbeits-
� rma, ihm nur Monteure zu schicken, die jünger als 30 Jahre sind. 

Das Maßregelungsverbot schreibt vor, dass kein/e Beschä� igte/r 
benachteiligt werden darf, der/die sich weigert, eine diskriminie-
rende Anweisung auszuführen oder sich mit Berufung auf das AGG 
gegen eigene oder fremde Benachteiligung wehrt.

Positive Maßnahmen
Das AGG ermöglicht ausdrücklich die gezielte Förderung von Men-
schen zum Ausgleich oder zur Vorbeugung gesellscha� licher Nach-
teile und zur Verbesserung der Vermittlungschancen. Das betri�   
z.B. ältere Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund oder Frau-
en, die nach längeren Elternzeiten wieder arbeiten wollen.

Tendenzbetriebe6

Religiöse Tendenzbetriebe sind Betriebe mit unmittelbarer und 
überwiegender religiöser Zielsetzung. Zu solchen Betrieben gehören: 
Sozialunternehmen der Caritas und der Diakonie, religiöse Kultur-
vereine, konfessionell gebundene Kindergärten u.Ä.

Tendenzbetriebe haben bei der Einstellung von neuen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, die durch ihre Tätigkeit bzw. Stellung 
auf den Betriebszweck Ein� uss nehmen oder ihn repräsentieren, 
den Bewerberinnen und Bewerbern gegenüber ein erweitertes Fra-
gerecht, durch das die Ansicht des Bewerbers oder der Bewerberin 
zu dem ideellen Zweck des Betriebes o� enbart werden soll. 

6 Der Begri�  „Tendenzbetriebe“ umfasst mehr als nur religiöse Tendenzbetriebe. Auch 
z.B. Gewerkscha� en oder Parteien gründen Betriebe, die ihre Ziele umsetzen, wie z.B. 
Verwaltungsbüros oder Verlage, und daher Tendenzbetriebe sind. Die Fokussierung auf 
die religiösen Tendenzbetriebe in diesem Glossar hängt mit der Auswahl der Fallbeispie-
le zusammen. 
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2. Gesetzliche Grundlagen 

Im folgenden Kapitel � nden Sie Auszüge aus den Gesetzestexten, die für die 
Arbeit mit der Handreichung relevant sind, da an unterschiedlichen Stellen 
im Text Bezug darauf genommen wird.

Das sind Auszüge aus dem:
1 Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz § 1-5, §§ 8,9

1 Sozialgesetzbuch I § 33c

1 Sozialgesetzbuch II § 10, Abs. 1, § 16, Abs. 1-3

1 Sozialgesetzbuch III § 35, § 36 Abs. 2

1 Sozialgesetzbuch IV § 19a

1 Aufenthaltsgesetz § 44a ABs. 1

1  ALLGEMEINES GL EICHBEHANDLUNGS GESETZ (AGG)

§ 1 Ziel des Gesetzes
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse7 oder 
wegen der ethnischen Herkun� , des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Iden-
tität zu verhindern oder zu beseitigen.

§ 2 Anwendungsbereich
(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach 
Maßgabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf: 

1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstel-
lungsbedingungen, für den Zugang zu unselbstständiger und selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und 
beru� icher Position, sowie für den beru� ichen Aufstieg,
2. die Beschä� igungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich 
Arbeitsentgelt und Entlassungsbedingungen, insbesondere in in-
dividual- und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maßnah-
men bei der Durchführung und Beendigung eines Beschä� igungs-
verhältnisses sowie beim beru� ichen Aufstieg,
3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsbera-
tung, der Berufsbildung einschließlich der Berufsausbildung, der 
beru� ichen Weiterbildung und der Umschulung sowie der prak-
tischen Berufserfahrung,

7 S. Fußnote 2

4. die Mitgliedscha�  und Mitwirkung in einer Beschä� igten- oder 
Arbeitgebervereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder 
einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der In-
anspruchnahme der Leistungen solcher Vereinigungen,
5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der 
Gesundheitsdienste,
6. die sozialen Vergünstigungen,
7. die Bildung,
8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleis-
tungen, die der Ö� entlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich 
von Wohnraum.

(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. 
Für die betriebliche Altersvorsorge gilt das Betriebsrentengesetz.
(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der 
Gleichbehandlung wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch 
für ö� entlich-rechtliche Vorschri� en, die dem Schutz bestimmter Per-
sonengruppen dienen.
(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum all-
gemeinen und besonderen Kündigungsschutz.

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen 
eines in § 1 genannten Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt, 
als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren 
hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare Benachteiligung wegen des 
Geschlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Falle einer 
ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwangerscha�  oder 
Mutterscha�  vor.
(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach 
neutrale Vorschri� en, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines 
in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen Personen in besonderer 
Weise benachteiligen können, es sei denn, die betre� enden Vorschri� en, 
Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich ge-
rechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen 
und erforderlich.
(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Ver-
haltensweisen, die mit einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang 
stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betre� enden 
Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Ernied-



10 basis und woge e.v.

rigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Um-
feld gescha� en wird.
(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhal-
ten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Au� orderungen 
zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen 
sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen 
von pornographischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, 
dass die Würde der betre� enden Person verletzt wird, insbesondere wenn 
ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwür-
digungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld gescha� en wird.
(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1 
genannten Grund gilt als Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt 
in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere vor, wenn jemand eine 
Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Beschä� igten oder eine 
Beschä� igte wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt oder 
benachteiligen kann.

§ 4 Unterschiedliche Behandlung wegen 
mehrerer Gründe

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 
genannten Gründe, so kann diese unterschiedliche Behandlung nach 
den §§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt werden, wenn sich die Recht-
fertigung auf alle diese Gründe erstreckt, derentwegen die unterschied-
liche Behandlung erfolgt.

§ 5 Positive Maßnahmen
Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist 
eine unterschiedliche Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete 
und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in § 1 
genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen.

§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen berufl icher Anforderungen

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten 
Grundes ist zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art der auszuüben-
den Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche 
und entscheidende beru� iche Anforderung darstellt, sofern der Zweck 
rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist.
(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleich-

wertige Arbeit wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch 
gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 genannten Grundes besondere 
Schutzvorschri� en gelten.

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen der Religion oder Weltanschauung

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der 
Religion oder der Weltanschauung bei der Beschä� igung durch Religi-
onsgemeinscha� en, die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht 
auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die gemeinscha� -
liche P� ege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, 
auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschauung unter 
Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinscha�  
oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach 
der Art der Tätigkeit eine gerecht fertigte beru� iche Anforderung darstellt.
(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder 
der Weltanschauung berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten 
Religionsgemeinscha� en, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die ge-
meinscha� liche P� ege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufga-
be machen, von ihren Beschä� igten ein loyales und aufrichtiges Verhal-
ten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu können.

1  SOZIALGESETZBUCH I

§ 33c, Benachteiligungsverbot
Bei der Inanspruchnahme sozialer Rechte darf niemand aus Gründen der 
Rasse8, wegen der ethnischen Herkun�  oder einer Behinderung benachtei-
ligt werden. Ansprüche können nur insoweit geltend gemacht oder herge-
leitet werden, als deren Voraussetzungen und Inhalt durch die Vorschri� en 
der besonderen Teile dieses Gesetzbuchs im Einzelnen bestimmt sind.

8 S. Fußnote 2
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1  SOZIALGESETZBUCH II – GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSUCHENDE

§ 10, Abs. 1, Zumutbarkeit
(1) Einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person ist jede Arbeit 
zumutbar, es sei denn, dass 

1. sie zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch 
nicht in der Lage ist,
2. die Ausübung der Arbeit die kün� ige Ausübung der bisherigen 
überwiegenden Arbeit wesentlich erschweren würde, weil die bis-
herige Tätigkeit besondere körperliche Anforderungen stellt,
3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung ihres Kindes oder des 
Kindes ihrer Partnerin oder ihres Partners gefährden würde; die 
Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, ist 
in der Regel nicht gefährdet, soweit die Betreuung in einer Tages-
einrichtung oder in Tagesp� ege im Sinne der Vorschri� en des 
Achten Buches oder auf sonstige Weise sichergestellt ist; die zu-
ständigen kommunalen Träger sollen darauf hinwirken, dass er-
werbsfähigen Erziehenden vorrangig ein Platz zur Tagesbetreuung 
des Kindes angeboten wird,
4. die Ausübung der Arbeit mit der P� ege einer oder eines Ange-
hörigen nicht vereinbar wäre und die P� ege nicht auf andere Wei-
se sichergestellt werden kann,
5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichtiger Grund entge-
gensteht.

§ 16, Abs. 1–3, Leistungen zur Eingliederung
(1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur für Arbeit Leis-
tungen nach § 35 des Dritten Buches. Sie kann die übrigen im Dritten 
Kapitel, im Ersten und Sechsten Abschnitt des Vierten Kapitels, im 
Fün� en Kapitel, im Ersten Abschnitt des Sechsten Kapitels und die in 
den §§ 417, 421f, 421g, 421k, 421n, 421o, 421p, 421q und 421t Absatz 4 
bis 6 des Dritten Buches geregelten Leistungen erbringen. Für Einglie-
derungsleistungen an erwerbsfähige behinderte Leistungsberechtigte 
nach diesem Buch gelten die §§ 97 bis 99, 100 Nummer 1 und 4, § 101 
Absatz 1, 2 und 5, die §§ 102, 103 Satz 1 Nummer 3, Satz 2 und die §§ 
109 und 111 des Dritten Buches entsprechend. § 1 Absatz 2 Nummer 4, 
die §§ 36, 46 Absatz 3 und § 77 Absatz 3 des Dritten Buches sind ent-
sprechend anzuwenden.
(2) Soweit dieses Buch nichts Abweichendes regelt, gelten für die Leis-

tungen nach Absatz 1 die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Drit-
ten Buches mit Ausnahme der Verordnungsermächtigung nach § 47 des 
Dritten Buches sowie der Anordnungsermächtigungen für die Bundes-
agentur und mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Arbeitslosengeldes 
das Arbeitslosengeld II tritt. § 45 Absatz 3 Satz 3 des Dritten Buches gilt 
mit der Maßgabe, dass die Förderung aus dem Vermittlungsbudget auch 
die anderen Leistungen nach dem Zweiten Buch nicht aufstocken, er-
setzen oder umgehen darf. Die Arbeitsgelegenheiten nach diesem Buch 
stehen den in § 421f Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches genannten 
Maßnahmen der ö� entlich geförderten Beschä� igung und den in § 421g 
Absatz 1 Satz 1 des Dritten Buches genannten Arbeitsbescha� ungs- und 
Strukturanpassungsmaßnahmen gleich.
(3) Abweichend von § 45 Absatz 1 Satz 1 des Dritten Buches können 
Leistungen auch für die Anbahnung und Aufnahme einer schulischen 
Berufsausbildung erbracht werden.

1  SOZIALGESETZBUCH III – ARBEITSFÖRDERUNG

§ 35 Vermittlungsangebot, 
Eingliederungsvereinbarung

(1) Die Agentur für Arbeit hat Ausbildungsuchenden, Arbeitsuchenden 
und Arbeitgebern Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung 
(Vermittlung) anzubieten. Die Vermittlung umfaßt alle Tätigkeiten, die 
darauf gerichtet sind, Ausbildungsuchende mit Arbeitgebern zur Be-
gründung eines Ausbildungsverhältnisses und Arbeitsuchende mit 
Arbeitgebern zur Begründung eines Beschä� igungsverhältnisses zusam-
menzuführen. Die Agentur für Arbeit stellt sicher, dass Arbeitslose und 
Ausbildungsuchende, deren beru� iche Eingliederung voraussichtlich 
erschwert ist, eine verstärkte vermittlerische Unterstützung erhalten.
(2) Die Agentur für Arbeit hat durch Vermittlung darauf hinzuwirken, 
dass Ausbildungsuchende eine Ausbildungsstelle, Arbeitsuchende eine 
Arbeitsstelle und Arbeitgeber geeignete Arbeitnehmer und Auszubil-
dende erhalten. Sie hat dabei die Neigung, Eignung und Leistungsfähig-
keit der Ausbildungsuchenden und Arbeitsuchenden sowie die Anfor-
derungen der angebotenen Stellen zu berücksichtigen.
(3) Die Agentur für Arbeit hat Vermittlung auch über die Selbstinfor-
mationseinrichtungen nach § 41 Abs.  2 im Internet durchzuführen. 
Soweit es für diesen Zweck erforderlich ist, darf sie die Daten aus den 
Selbstinformationseinrichtungen nutzen und übermitteln.
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§ 36 Abs. 2 Grundsätze der Vermittlung
(1) Die Agentur für Arbeit darf Einschränkungen, die der Arbeitgeber 
für eine Vermittlung hinsichtlich Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand, 
Staatsangehörigkeit oder ähnlicher Merkmale des Ausbildungsuchenden 
und Arbeitsuchenden vornimmt, die regelmäßig nicht die beru� iche 
Quali� kation betre� en, nur berücksichtigen, wenn diese Einschränkun-
gen nach Art der auszuübenden Tätigkeit unerläßlich sind. Die Agentur 
für Arbeit darf Einschränkungen, die der Arbeitgeber für eine Vermitt-
lung aus Gründen der Rasse9 oder wegen der ethnischen Herkun� , der 
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder der sexuellen 
Identität des Ausbildungsuchenden und Arbeitsuchenden vornimmt, 
nur berücksichtigen, soweit sie nach dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz zulässig sind. Im Übrigen darf eine Einschränkung hinsicht-
lich der Zugehörigkeit zu einer Gewerkscha� , Partei oder vergleichbaren 
Vereinigung nur berücksichtigt werden, wenn 

1. der Ausbildungs- oder Arbeitsplatz in einem Tendenzunterneh-
men oder -betrieb im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 1 des Betriebs-
verfassungsgesetzes besteht und
2. die Art der auszuübenden Tätigkeit diese Einschränkung recht-
fertigt.

1  SOZIALGESETZBUCH IV

§ 19a SGB IV Benachteiligungsverbot
Bei der Inanspruchnahme von Leistungen, die den Zugang zu allen 
Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbildung, der 
beru� ichen Weiterbildung, der Umschulung einschließlich der prakti-
schen Berufserfahrung betre� en, darf niemand aus Gründen der Rasse10 
oder wegen der ethnischen Herkun� , des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Iden-
tität benachteiligt werden. Ansprüche können nur insoweit geltend 
gemacht oder hergeleitet werden, als deren Voraussetzungen und Inhalt 
durch die Vorschri� en der besonderen Teile dieses Gesetzbuchs im Ein-
zelnen bestimmt sind.

9 S. Fußnote 2
10 S. Fußnote 2

1  AUFENTHALTSGESETZ

§ 44a Abs. 1 – Verpfl ichtung zur Teilnahme an 
einem Integrationskurs

(1) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einem Integrationskurs verp� ich-
tet, wenn

1. er nach § 44 einen Anspruch auf Teilnahme hat und
a) sich nicht zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache ver-
ständigen kann oder
b) zum Zeitpunkt der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 23 
Abs. 2, § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder § 30 nicht über ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt oder
2. er Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezieht 
und die Teilnahme am Integrationskurs in einer Eingliederungs-
vereinbarung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vorgesehen 
ist oder
3. er in besonderer Weise integrationsbedür� ig ist und die Auslän-
derbehörde ihn zur Teilnahme am Integrationskurs au� ordert.
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 stellt die Ausländerbehörde bei der 
Erteilung des Aufenthaltstitels fest, dass der Ausländer zur Teilnah-
me verp� ichtet ist. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 ist der Ausländer 
auch zur Teilnahme verp� ichtet, wenn der Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende ihn zur Teilnahme au� ordert. Der Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende soll in den Fällen des 
Satzes 1 Nr. 1 und 3 beim Bezug von Leistungen nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch für die Maßnahmen nach § 15 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch der Verp� ichtung durch die Ausländer-
behörde im Regelfall folgen. Sofern der Träger der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende im Einzelfall eine abweichende Entscheidung 
tri�  , hat er dies der Ausländerbehörde mitzuteilen, die die Ver-
p� ichtung widerru� . Die Verp� ichtung ist zu widerrufen, wenn 
einem Ausländer neben seiner Erwerbstätigkeit eine Teilnahme 
auch an einem Teilzeitkurs nicht zuzumuten ist.
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Teil II
Beispielhafte kritische 
Situationen in der Beratungs- 
und Vermittlungsarbeit 
der Arbeitsverwaltung

Im Folgenden werden vier kritische Situationen vorgestellt, in denen 
die Relevanz der Antidiskriminierungsgesetzgebung für die Praxis 
sowie die besonderen Herausforderungen sowohl für die Arbeits-
vermittlerInnen individuell als auch für die Institution Arbeitsver-
mittlung nach unserer Meinung besonders gut aufzeigen lassen. 

In die Situationsbeschreibungen sind zum einen vier Fälle ein-
ge� ossen, die sich so oder in leicht abgewandelter Form in der Be-
ratungspraxis11 zugetragen haben. Diese Fälle sind nicht repräsen-
tativ, aber exemplarisch für die Erfahrungen der Migrantinnen und 
Migranten, die das Beratungsangebot in Anspruch nehmen. Zum 
anderen zeigen sich die � emen, die in den kritischen Situationen 
behandelt werden (Rolle der Religion bei der Arbeitsvermittlung, 
Bedeutung der Deutschkenntnisse im Bewerbungsverfahren), wie-
derholt als aktuell in der Fortbildungsarbeit des Projekts „migrati-
on. works – Diskriminierung erkennen und handeln!“.

11 Der Begri�  „Beratungspraxis“ umfasst hier die Beratungsarbeit der unabhängigen qua-
li� zierten Antidiskriminierungsberatung in Hamburg (KS 2) und in Berlin (KS 1) sowie 
die berufsbezogene Beratung für Migrantinnen und Migranten (KS 3 und 4).

In der Au� ösung der Fallkonstellationen im Teil III � nden Sie 
jeweils die relevanten Antidiskriminierungsvorschri� en. Diese ge-
setzlichen Grundlagen haben die Funktion aufzuzeigen, wie Be-
nachteiligungsverbote in die Entscheidungen über Geld-, Sach- und 
Dienstleitungen „hineinspielen“. Sie dienen als Orientierungsrahmen, 
um diskriminierungsrelevante Fallkonstellationen erst einmal „prak-
tisch“ zu identi� zieren. Dabei ist eine Orientierung an den eindeu-
tigen Rechtsbegri� en und De� nitionen unserer Erfahrung und 
Überzeugung nach hilfreich, um für Diskriminierung zu sensibili-
sieren, mögliche Problemlagen zu erkennen und einen professio-
nellen Umgang damit zu entwickeln. 

Die Vorgaben der Sozialgesetzbücher und die Antidiskriminie-
rungsvorschri� en werden in ihrem Zusammenspiel und situations-
bezogen vorgestellt. Die Fragen zum Selbstlernen unterstützen Sie 
dabei, die im vorangegangen Teil vorgestellten Fachbegri� e in pra-
xisnahen Fallkonstellationen anzuwenden und ihr Wissen um Dis-
kriminierungsmerkmale und -arten zu festigen.
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KRITISCHE SITUATION 1:
DEUTSCHE SPRACHE, SCHWERE
SPRACHE – ANFORDERUNGEN
AN DEUTSCHKENNTNISSE

Für viele Migrantinnen und Migranten ist Deutsch nicht 
ihre Muttersprache. Sie beherrschen sie oft auf einem 
ausgezeichneten Niveau, sprechen sie allerdings nicht 
akzentfrei. Stellenausschreibungen mit dem Hinweis „die 
Position richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber 
mit ausgezeichneten Deutschkenntnissen, muttersprach-
liche Kenntnisse bevorzugt“ verunsichern viele Menschen 
mit Zuwander   ungs geschichte, auch wenn sie ihren Be-
rufsabschluss an einer deutschen Hochschule gemacht 
haben, über einschlägige Berufserfahrungen verfügen 
und oft noch andere Sprachen als Deutsch beherrschen 
(ihre Muttersprache und z.B. Englisch). Solche Formu-
lierungen können Migrantinnen und Migranten von einer 
Bewerbung abhalten, zumal sie oft mit einer Einschät-
zung Dritter einhergehen, dass man da als Russe/ 
Türke wohl wenig Chancen habe, eingestellt zu werden.

Überlegen Sie einen Moment:
 ■ Handelt es sich in diesem Fall um eine 
Diskriminierung im Sinne des AGG?

 ■ Wenn ja, um welche Diskriminierungsart? 
Welche Diskriminierungsmerkmale spielen 
eine Rolle?

 ■ Könnte die Ungleichbehandlung 
gerechtfertigt sein?

 ■ Welche Ansprüche haben die Kunden/
Bewerberinnen im Fall einer nicht 
gerechtfertigten Ungleichbehandlung?

KRITISCHE SITUATION 2:
VERMITTLUNG IN ARBEIT

Einige muslimische Frauen tragen ein Kopftuch. Für sie 
ist dieses Kleidungsstück ein wichtiger Teil ihres reli-
giösen Bekenntnisses. Diese Frauen sind, wenn sie ei-
nen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz suchen, oft mit 
stereotypen Vorstellungen seitens der Arbeit gebenden 
konfrontiert. Sie machen die Erfahrung, dass sie als 
unterdrückt und unselbständig eingeschätzt werden, 
oder dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber davon 
ausgehen, dass sie schlecht in den Betrieb passen. Vie-
le Vermittlungskräfte wissen von den Vorbehalten der 
Arbeitgeber und raten den Kopftuch tragenden Kun-
dinnen oft bereits in Vermittlungsgesprächen dazu, das 
Kopftuch abzuziehen. Weigert sich die Kundin, kann 
dies dazu führen, dass die Vermittlungskräfte die Kun-
dinnen für nicht-vermittelbar halten und ihnen keine 
Stellen angebote weiterleiten, die der Qualifi kation 
dieser Frauen entsprechen.

Überlegen Sie einen Moment:
 ■ Handelt es sich in diesem Fall um eine 
Diskriminierung?

 ■ Wenn ja, um welche Diskriminierungsart? 
Welche Diskriminierungsmerkmale spielen 
eine Rolle?

 ■ Könnte die Ungleichbehandlung 
gerechtfertigt sein?

 ■ Wer von den an der Situation beteiligten 
könnte/müsste wie handeln im Sinne einer 
Veränderung?

 ■ Welche Ansprüche haben die Kundinnen und 
Kunden im Fall einer nicht gerechtfertigten
Ungleichbehandlung?
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KRITISCHE SITUATION 3:
INTERAKTIONEN ZWISCHEN KUNDINNEN
UND KUNDEN UND FACHKRÄFTEN DER
ARBEITSVERWALTUNG

Migrantinnen und Migranten berichten oft von Er-
fahrungen mit Behördenmitarbeiterinnen und -Mitar-
beitern, die ihnen das Gefühl geben, Menschen zweiter 
Klasse zu sein. In vielen Fällen ist der Ton des Gesprächs 
nicht angemessen, oft genug werden private Entschei-
dungen, wie z.B. ein Kind zu bekommen, ungefragt und 
zusammenhangslos kritisch beurteilt.

Überlegen Sie einen Moment:
 ■ Stellt die Reaktion der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in solchen Fällen eine 
Diskriminierung dar?

 ■ Wenn ja, in Bezug auf welches Diskriminie-
rungsmerkmal? Welche Diskriminierungsart 
können Sie feststellen?

 ■ Kann das Verhalten der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Institution sachlich 
gerechtfertigt sein?

 ■ Welche Ansprüche haben die Kundinnen und 
Kunden im Fall einer nicht gerechtfertigten 
Ungleichbehandlung?

KRITISCHE SITUATION 4:
VERMITTLUNG EINER ARBEITSSTELLE
IN EINEM TENDENZBETRIEB12

Kirchen und anderen religiösen Gemeinschaften sowie 
ihren Einrichtungen ist es unter bestimmten Vorausset-
zungen erlaubt, ihre Beschäftigten ungleich zu behan-
deln. Die Gerichte haben bis jetzt noch nicht endgültig 
entschieden, wie weit das Selbstbestimmungsrecht re-
ligiöser Gemeinschaften geht und solche Ungleichbe-
handlungen gerechtfertigt sind. 

Der Arbeitsverwaltung hat mit Stellenausschreibungen 
und Arbeitgebern zu tun, die sich auf dieses Selbstbe-
stimmungsrecht der Kirchen beziehen. Oft werden solche 
Stellenangebote auch nicht an Kundinnen und Kunden 
weitergeleitet, die keiner Kirche (mehr) angehören oder 
z. B. muslimischer Religionszugehörigkeit sind. Bewerben 
sich die Kundinnen und Kunden auf eigene Initiative 
auf die besagten Stellengesuche, kann es sein, dass 
diese Bewerbung nicht im Rahmen der Erfüllung von Mit-
wirkungsplicht berücksichtigt und der/die Kundin sank-
tioniert wird.

Überlegen Sie einen Moment:
 ■ Stellt die Reaktion seitens der Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter der Arbeitsvermittlung 
eine Diskriminierung da?

 ■ Wenn ja, um welche Diskriminierungsart 
handelt es sich?

 ■ Welches Diskriminierungsmerkmal 
spielt eine Rolle?

 ■ Kann die Entscheidung der/s Arbeits-
vermittlerin/s sachlich gerechtfertigt sein?

 ■ Welche Ansprüche hat der Kunde im Fall einer 
nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung?

12 Zum Begri�  „Tendenzbetrieb“ siehe Glossar, Seite 7.
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Teil III
Auflösung der kritischen 
Situationen aus der Perspek-
tive von Antidiskriminierungs-
recht und Diversity-Kultur 
sowie Handlungsempfehlungen

KRITISCHE SITUATION 1: 
DEUTSCHE SPRACHE, SCHWERE SPRACHE

Für viele Migrantinnen und Migranten ist Deutsch nicht ihre Mut-
tersprache. Sie beherrschen sie o�  auf einem ausgezeichneten Niveau, 
sprechen sie allerdings nicht akzentfrei. Stellenausschreibungen mit 
dem Hinweis „ Die Position richtet sich an Bewerberinnen und 
Bewerber innen mit ausgezeichneten Deutschkenntnissen, mutter-
sprachliche Kenntnisse bevorzugt“ verunsichern viele Migrantinnen 
und Migranten, auch wenn sie ihren Berufsabschluss an einer deut-
schen Hochschule gemacht haben, über einschlägige Berufserfah-
rungen verfügen und o�  noch andere Sprachen beherrschen (ihre 
Muttersprache und z.B. Englisch). Solche Stellenausschreibungen 
können Menschen mit Zuwanderungsgeschichte von einer Bewer-
bung abhalten, zumal sie o�  mit einer Einschätzung Dritter einher-
gehen, dass man da als Russe/ Türke wohl wenig Chancen habe.

Relevante Antidiskriminierungsvorschriften:
§§ 36 Abs. 2 Satz 2 SGB III
§ 3 Abs. 2 AGG

Aufl ösung der Fragen aus dem Teil II: 

Diskriminierungsmerkmal 
und Diskriminierungsart?
Entscheidend in dieser Fallkonstellation ist die Frage, ob aufgrund 
der ethnischen Herkun�  indirekt diskriminiert wird. Migrantinnen 
und Migranten be� nden sich hier in einer Situation, die für sie 
benachteiligend ist: Deutsch als Muttersprache können nur Menschen 
nachweisen, die in ihrer frühen Kindheit Deutsch als Erstsprache 
erlernt haben. Nachträglich kann diese Quali� kation nicht erworben 
werden.

Die Sprache ist nicht ausdrücklich als Diskriminierungsmerkmal 
im SGB und im AGG erfasst. Einige Gerichte bejahen eine „indi-
rekte ethnische Diskriminierung“, weil Spracherwerb o�  mittelbar 
an die ethno-kulturelle oder nationale Herkun�  von Menschen 
anknüp� .13 

Andere verneinen eine mittelbare Diskriminierung bei spezi� -
schen Sprachanforderungen, weil es nicht um die (Mutter-)Sprache 
der Bewerberin als Ausdruck und Merkmal ihrer ethnischen Zu-
gehörigkeit, sondern um ihre Sprachkenntnisse in einer anderen 
(Fremd-)Sprache ginge. Die deutsche Sprache könne unabhängig 
von der Zugehörigkeit zu einer Ethnie beherrscht werden, egal wie 
man den Begri�  der Ethnie im Einzelnen abgrenzt. Eine indirekte 
Diskriminierung liege also nur dann vor, wenn es Anhaltspunkte 
für einen gewollten Ausschluss gäbe, der unter dem Deckmantel 
tatsächlicher oder vorgeblicher mangelha� er deutscher Sprachkennt-
nisse daherkommt.14 

Rechtfertigung der Ungleichbehandlung?
Eine Diskriminierung liegt jedenfalls dann nicht vor, wenn die Be-
schränkung durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist, vgl. § 
36 Abs. 2 Satz 2 SGB III i.V.m. § 3 Abs. 2 AGG. Ein solcher sachlicher 
Grund kann sich aus den konkreten Tätigkeitsanforderungen erge-
ben, wenn also die Arbeitsaufgabe die Beherrschung der deutschen 
(oder einer fremden) Sprache erfordert.15 In vielen Situationen grei�  

13 ArbG Berlin, Urteil vom 11.2.2009 – 55 Ca 16952/08, NZA-RR 2010, 
16; ArbG Hamburg, Urteil vom 26.1.2010 – 25 Ca 282/09.

14 ArbG Berlin, Urteil vom 26.9.2007 – 14 Ca 10356/07; BAG, 
Urteil vom 28.1.2010 – 2 AZR 764/08 – DB 2010, 1071.

15 BAG, Urteil vom 22.6.2011, 8 AZR 48/10.
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dieser Rechtfertigungsgrund aber nicht: Für die Beschä� igung an 
einem Informationsstand zum Beispiel sind sehr gute, aber nicht 
akzentfreie Deutschkenntnisse notwendig. Die Beherrschung an-
derer Sprachen ist demgegenüber sogar von Vorteil. Heben Arbeit-
geber oder Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler selbst nicht 
nur auf mangelha� e Deutschkenntnisse ab, sondern bringen sie die 
Frage der Deutschkenntnisse in Zusammenhang mit der Herkun�  
der/s Bewerberin/s aus dem russischen/türkischen Sprachraum, 
stellt dies eine Anknüpfung an ihre Herkun�  dar und ist unzulässig.

Welche Ansprüche haben die Kundinnen 
und Kunden in einem solchen Fall?
In der geschilderten Fallkonstellation können die Kundinnen und 
Kunden erwarten, dass das Stellenangebot an sie weitergeleitet wird.

Handlungsempfehlungen für ein 
diskriminierungssensibles Handeln:

 ■ Kundinnen und Kunden mit Migrationshinter-
grund bringen Voraussetzungen mit, die oft 
für eine Tätigkeit von Vorteil sind. Bewerten 
Sie die Mehrsprachigkeit und interkulturelle 
Kompetenz der Kundin positiv und beziehen 
Sie diese Kompetenzen in ihre Vermittlungs-
prognose ein. 

 ■ Weisen Sie den/die Arbeitgeber/in auf die 
diskriminierende Ausschreibung und die 
gesetzliche Verpfl ichtung der Arbeitsver-
waltung hin.

KRITISCHE SITUATION 2:
VERMITTLUNG IN ARBEIT

Einige muslimische Frauen tragen ein Kop� uch. Für sie ist dieses 
Kleidungsstück ein wichtiger Teil ihres religiösen Bekenntnisses. 
Diese Frauen sind, wenn sie einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 
suchen, o�  mit stereotypen Vorstellungen seitens der Arbeitgeben-
den konfrontiert. Sie machen die Erfahrung, dass sie als unterdrückt 
und unselbständig eingeschätzt werden oder dass die Arbeitsgebe-
rinnen und Arbeitgeber davon ausgehen, dass sie schlecht in den 
Betrieb passen. Viele Vermittlungskrä� e wissen von den Vorbehal-
ten der Arbeitgeber und raten den Kop� uch tragenden Kundinnen 
o�  bereits in Vermittlungsgesprächen dazu, das Kop� uch abzuzie-
hen. Weigert sich die Kundin, kann dies dazu führen, dass Vermitt-
lungskrä� e die Kundinnen für nicht-vermittelbar halten und ihnen 
keine Stellenangebote weiterleiten, die der Quali� kation dieser 
Frauen entsprechen. 

Relevante Antidiskriminierungsvorschriften
§ 36 Abs. 2 Satz 1 SGB III
§ 33c SGB I
§§ 1, 3, 8, 9 AGG

Aufl ösung der Fragen aus dem Teil II:

Diskriminierungsmerkmal 
und Diskriminierungsart?
Das Kop� uch ist ein religiöses Symbol und Ausdruck der Religi-
onsfreiheit seiner Trägerin. Die unterschiedliche nachteilige Behand-
lung, on Kop� uch tragenden Frauen, wie das Nichtweiterleiten 
bestimmter Stellenangebote, knüp�  direkt an ihre Religion an, es 
handelt sich daher um eine unmittelbare/direkte Diskriminierung. 
Darüber hinaus spielt auch indirekte Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts eine Rolle. Das Kop� uch wird nur von Frauen musli-
mischen Glaubens getragen, ein Kop� uchverbot macht es gerade 
emanzipierten muslimischen Frauen, die selbstständig und berufs-
tätig sind, schwer, eine Arbeit zu � nden. Weil Migrantinnen mit 
Kop� uch o�  auch antimuslimisch–rassistischen Ressentiments 
ausgesetzt sind, käme auch eine mittelbare Diskriminierung durch 
rassistische Zuschreibungen der Arbeitgebenden in Betracht. 
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Rechtfertigung der Benachteiligung?
Als Rechtfertigungen für die Au� orderung, das Kop� uch bei der 
Arbeit abzuziehen, werden meist die Argumente Arbeitssicherheit, 
religiöse Ein� ussnahme oder Hygienevorschri� en angeführt. Der 
Erziehung von Kindern steht das Tragen eines Kop� uches grund-
sätzlich nicht entgegen, eine religiöse Ein� ussnahme auf Kinder 
kann allein aus dem Tragen eines religiösen Symbols nicht geschlos-
sen werden. Auch ein gesetzliches Verbot, religiöse Symbole zu 
tragen, wie es in einigen Bundesländern für Lehrerinnen an ö� ent-
lichen Schulen besteht, gilt nur für diese Berufsgruppe und hat 
keinen Bestand in anderen Bereichen des ö� entlichen Dienstes 
(BVerwG, Urteil vom 26.06.2008 - 2 C 22/07).

In Bezug auf die Hygienevorschri� en hat das Arbeitsgericht 
Berlin mit Bezug auf empirische Studien festgestellt: „ Das Kop� uch 
ist nicht in stärkerem Maße ein Träger von Gesundheitsgefahren 
– etwa Erregern oder Schmutz – als das menschliche Haupthaar“ 
(vgl. Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 28.03.2012 - 9 CA7687/07).

An dieser Stelle wirkt sich auch eine strukturelle Hürde aus, die 
sogenannte Kirchenklausel im Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz (§ 9 AGG). Diese erlaubt es kirchlichen sozialen Diensten, 
muslimischen oder atheistischen Bewerberinnen und Bewerbern 
Anstellungen z.B. in Einrichtungen der Migrations- und Integrati-
onsarbeit oder im Bereich Gesundheit zu verweigern. Gleichzeitig 
gehören kirchliche soziale Dienste zu den größten privaten Arbeit-
gebern in Deutschland, sodass sich eine solche Praxis für muslimi-
sche Frauen wie ein Berufsverbot in diesen Bereichen auswirkt. Für 
die Vermittlungskrä� e ergibt sich daraus ein Spannungsverhältnis, 
das sich nicht nur mit Veränderungen hinsichtlich der individuellen 
Beratungspraxis au� ösen lässt.16

Wer von den an der Situation Beteiligten 
müsste wie handeln im Sinne einer 
Veränderung?

Die Vermittlungskrä� e berufen sich im Gespräch mit der Kun-
din auf benachteiligende Vorbehalte von Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern und begründen damit ihre Entscheidung, keine Stel-
lenangebote an die Kundin weiterzuleiten. Auch wenn sie dies mit 

16 Hinweise für den Umgang mit strukturell bedingter Benachteiligung � nden Sie 
im Teil IV, zur sogenannten „Kirchenklausel“ siehe auch Kritische Situation 4.

der Motivation tun, die Kundin von unangenehmen Erfahrungen 
im Bewerbungsverfahren zu schützen, behandeln sie die Kundin 
anders aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit. Diese Ungleichbe-
handlung ist für die Kundin benachteiligend. Von solchen, selbst 
gut gemeinten Vorannahmen darf sich die Vermittlung jedoch nicht 
leiten lassen. Ob eine Benachteiligung absichtlich erfolgt oder nicht, 
spielt für die Diskriminierungsverbote des AGG und SGB keine 
Rolle. Die Arbeitsagentur darf diskriminierende Einschränkungen 
von Stellenangeboten grundsätzlich nicht berücksichtigen, § 36 Abs. 
SGB III. Diskriminierende Einstellungen und Strukturen auf dem 
Arbeitsmarkt dürfen bei der Vermittlung gerade nicht in die Er-
messensausübung ein� ießen und so reproduziert werden. Die Ver-
mittlungskrä� e müssen die Diskriminierungsverbote der §§ 33c 
SGB I, 35�  SGB III, 1, 3 AGG kennen, um entscheiden zu können, 
welche Einschränkungen von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
sie weitergeben dürfen und welche nicht. Besonders wichtig ist die 
Kenntnis der Ausnahmegründe, die vorliegen müssen, um eine 
Ungleichbehandlung zu rechtfertigen (s. oben).

Der § 36 Abs. 2 Satz 1 SGB III zählt als Merkmale Geschlecht, 
Alter, Gesundheitszustand, Staatsangehörigkeit auf. Einschränkun-
gen wegen dieser Merkmale, die regelmäßig nicht die beru� iche 
Quali� kation betre� en, darf der/die Vermittler/in nur berücksich-
tigen, wenn diese nach der Art der auszuübenden Tätigkeiten un-
erlässlich sind. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber beziehen sich 
selten direkt/o� en auf diese Merkmale, sondern argumentieren mit 
den Gründen wie „Im Team gab es schon mehrfach Probleme mit 
Ausländern“ oder „Unser Kundenstamm wünscht keine Bedienung 
durch Kop� uchträgerinnen“. Eine „Gegenargumentation“ aufzubau-
en stellt unserer Erfahrung nach o�  eine Herausforderung für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung dar. Fol-
gende Zusammenhänge können dafür hilfreich sein: 

Oben angeführte Begründungen für Nicht-Einstellung seitens 
der Arbeitgeber stellen reine Zweckmäßigkeitserwägungen dar, die 
als Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung nicht in Frage kommen. 
§ 36 Abs. 2 Satz 2 SGB III nimmt ausdrücklich auf das AGG Bezug. 
Die Agentur für Arbeit darf danach Einschränkungen, die der Ar-
beitgeber für eine Vermittlung wegen rassistischer Zuschreibungen 
oder wegen der ethnischen Herkun� , der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung oder der sexuellen Identität des Aus-
bildungssuchenden und Arbeitsuchenden vornimmt, nur berück-
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sichtigen, soweit sie nach dem AGG zulässig sind. Das ist der Fall, 
wenn die Rechtfertigungsgründe des AGG greifen: § 3 Abs. 2 AGG 
(ein sachlicher und verhältnismäßiger Grund in Fällen indirekter 
Diskriminierung), § 8 AGG (wesentliche und entscheidende An-
forderung) für die Tätigkeit, § 9 AGG (Arbeitgeber ist eine Religi-
onsgemeinscha�  und die Tätigkeit im Bereich der Verkündung und 
P� ege der Religion) oder § 5 (eine Fördermaßnahme berücksichtigt 
nur einen Personenkreis, zu dem die Kundin nicht gehört).17

Handlungsempfehlungen für 
diskriminierungssensibles Handeln:

 ■ Überprüfen Sie, welche Rolle die Vorbehalte 
der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei der 
Erstellung der Arbeitsmarktprognose spielen

 ■ Erfragen Sie die Perspektive der Kundin – 
Welche Erfahrungen hat sie bis jetzt in Bewer-
bungsverfahren gemacht? Es lassen sich even-
tuell Strategien entwickeln oder verstärken 
für den Umgang mit Vorbehalten der Arbeitge-
benden 

 ■ Berücksichtigen Sie nicht diskriminierende Be-
schränkungen in Stellenausschreibungen. Wei-
sen sie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeberinnen 
ausdrücklich auf das Diskriminierungsverbot 
und die sich daraus ergebende Verpfl ichtung 
der Arbeitsagentur hin. 

17 Zu diesen sogenannten positiven Maßnahmen vgl. den entsprechenden Glossarbeitrag.

KRITISCHE SITUATION 3:
INTERAKTIONEN ZWISCHEN KUNDINNEN
UND KUNDEN UND FACHKRÄFTEN DER
ARBEITSVERWALTUNG

Migrantinnen und Migranten berichten o�  von Erfahrungen mit 
Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei ihnen das 
Gefühl hinterlassen, Menschen zweiter Klasse zu sein. In vielen 
Fällen ist der Ton des Gesprächs nicht angemessen, o�  genug wer-
den private Entscheidungen, wie z.B. ein Kind zu bekommen, un-
gefragt und zusammenhangslos kritisch beurteilt. 

Relevante Antidiskriminierungsvorschriften: 
§ 2 AGG
Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz
§ 33c SGB I, § 19a SGB IV

Aufl ösung der Fragen aus dem Teil II: 

Diskriminierungsmerkmal und 
Diskriminierungsart im Sinne des AGG?
Die oben genannten gesetzlichen Vorschri� en enthalten Regelungen, 
die das Verwaltungspersonal verp� ichten, nicht nur das Sozialrecht 
diskriminierungsfrei anzuwenden, sondern Diskriminierungsver-
bote auch im persönlichen Umgang mit den Kundinnen und Kun-
den zu beachten. Im Rahmen von 

 ■ Informations- und Auskunftsgewährung
 ■ Beratung
 ■ Datenaufnahme
 ■ Aufklärung über Rechte 
 ■ Pfl ichten und Sanktionen
 ■ Abschluss der Eingliederungsvereinbarung
 ■ Angebotsvermittlung und Maßnahmen-
gewährung 

dürfen Migrantinnen und Migranten nicht durch Entscheidungen, 
Äußerungen oder Behandlungsweisen benachteiligt oder würde-
verletzend angesprochen oder behandelt werden.

Für die Diskriminierungsmerkmale rassistische Zuschreibungen 
und ethnische Herkun�  ergibt sich das aus § 33c SGB I. Ob ein 
unangemessenes Verhalten darüber hinaus auch eine Belästigung 



20 basis und woge e.v.

nach § 3 Abs. 3 AGG ist, hängt davon ab, ob dieses Verhalten 1.) 
würdeverletzend ist und 2.) zur Scha� ung eines feindlichen Umfelds 
geführt hat. Das muss im konkreten Einzelfall bewertet werden. Als 
Bewertungsmaßstab gelten die Schwere der Persönlichkeitsverlet-
zung, die Regelmäßigkeit und der Kontext. Im Rahmen des beste-
henden asymmetrischen Machtverhältnisses zwischen Mitarbeite-
rin und Kunde können daher auch einmalige schwere 
Beleidigungen Belästigungen im Sinne des § 3 Abs. 3. AGG sein. 
Auf eine benachteiligende Absicht kommt es nicht an.

Äußerungen in Bezug auf persönliche Gegebenheiten der Kun-
dinnen und Kunden (mit Migrationshintergrund) können in die 
Privatsphäre einer Familie eingreifen und sie verletzen, gerade wenn 
sie missbilligende Urteile enthalten. Verp� ichtungen von Migran-
tinnen und Migranten, die sich aus dem Aufenthaltsgesetz ergeben 
(z.B. § 44a, Teilnahme an einem Integrationskurs) liefern für Äu-
ßerungen solcher Art keine Grundlage. 

Die Unterscheidung zwischen „Ausländern“ und „Inländern“, 
die Äußerungen und Kommentaren solcher Art häu� g zugrunde 
liegt und die ungleiche Behandlung nach sich zieht, knüp�  direkt 
an die Zuordnung von Kundinnen und Kunden mit Migrationshin-
tergrund als „Ausländer“, demnach an ihre ethnische Herkun�  an. 

Rechtfertigung der Benachteiligung?
Ausländerrechtliche Regelungen, die klassische Staatsbürgerrechte 
wie den Aufenthalt und die grundsätzliche Zulassung zum deutschen 
Arbeitsmarkt betre� en, stellen keine Diskriminierungen im recht-
lichen Sinne dar. Das führt jedoch nicht dazu, dass jede Unterschei-
dung beim Zugang zu Arbeit und zu sozialen Leistungen von Deut-
schen und anderen Staatsangehörigen rechtmäßig ist.

Welche Ansprüche haben die 
Kundinnen und Kunden?
In solchen Fällen haben Kundinnen und Kunden das Recht, Dienst-
aufsichtsbeschwerde einzulegen. Die Dienstvorgesetzten sind dann 
verp� ichtet, die Vorfälle zu untersuchen und das Ergebnis den Kun-
dinnen und Kunden mitzuteilen.

Handlungsempfehlungen für 
diskriminierungssensibles Handeln:

 ■ Auf unangemessene Äußerungen verzichten! 
Zur Orientierung: Als unangemessen ist ein Ver-
halten einzustufen, wenn der/die Handelnde 
davon ausgehen kann, dass aus Sicht eines ob-
jektiven Beobachters ein solches Verhalten von 
den Betroffenen unerwünscht ist bzw. nicht 
akzeptiert wird, z.B. Duzen eines erwachsenen 
Kunden im Erstgespräch (vgl. Kobes/Liebscher 
2010).

KRITISCHE SITUATION 4:
VERMITTLUNG EINER ARBEITSSTELLE
IN EINEM TENDENZBETRIEB18

Kirchen und anderen religiösen Gemeinscha� en sowie ihren Ein-
richtungen ist es unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, ihre 
Beschä� igten unterschiedlich zu behandeln. Die Gerichte haben 
bis jetzt noch nicht endgültig entschieden, wie weit das Selbstbe-
stimmungsrecht religiöser Gemeinscha� en geht, und ob solche 
Ungleichbehandlungen gerechtfertigt sind. 

Der Arbeitsverwaltung hat mit Stellenausschreibungen und 
Arbeitgebern zu tun, die sich auf dieses Selbstbestimmungsrecht 
der Kirchen beziehen. So werden solche Angebote auch nicht an 
Kundinnen und Kunden weitergeleitet, die keiner Kirche (mehr) 
angehören oder z. B. muslimischer Religionszugehörigkeit sind. 
Bewerben sich die Kundinnen und Kunden auf eigene Initiative auf 
die besagten Stellengesuche, kann es sein, dass diese Bewerbung 
nicht im Rahmen der Erfüllung von Mitwirkungsplicht berücksich-
tigt und der/die Kundin sanktioniert wird.

Relevante Antidiskriminierungsvorschriften:
§§ 35 SGB III,
36 Abs. 2 SGB III

18 Zum Begri�  „Tendenzbetrieb“ vgl. den entsprechenden Eintrag im Glossar, Seite 8.
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Aufl ösung der Fragen aus dem Teil II:

Diskriminierungsmerkmal und -art: 
Kundinnen und Kunden, die keiner christlichen Kirche oder einer 
anderen Religionsgemeinscha�  angehören, würden im Fall einer 
Bewerbung eine weniger günstige Behandlung als ein Bewerber 
oder eine Bewerberin christlicher Religionszugehörigkeit in einer 
vergleichbaren Situation erfahren. Es würde sich in diesem Fall da-
her um eine direkte Diskriminierung aufgrund von Religion handeln.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung 
muss die oben genannten Diskriminierungsverbote kennen, um 
entscheiden zu können, welche Einschränkungen in Arbeitsange-
boten sie weitergeben darf und welche nicht. Die Kenntnis der 
Rechtfertigungsgründe des AGG ist hierzu von praktischer Relevanz. 
Bei der Arbeitsvermittlung besteht die Gefahr, dass diskriminieren-
de Einstellungen von Arbeitgebern gegenüber Migrantinnen und 
Migranten antizipiert werden, z.B. wenn Vermittlungskrä� e davon 
ausgehen, die Vermittlung einer Klientin mit Kop� uch sei zwecklos, 
da es Vorbehalte gegen diese Zielgruppe gäbe.19

Das gilt seit Inkra� treten des AGG auch für die Vergabe von 
Tätigkeiten bei konfessionellen Einrichtungen. 

Rechtfertigungsgrund für 
die Benachteiligung?
Religionszugehörigkeit stellt einen der sogenannten Rechteferti-
gungsgründe dar, die Ungleichbehandlungen möglich machen. Das 
Kriterium der Religionszugehörigkeit darf aber nicht pauschal an-
gewendet werden. Es ist in jedem Fall genau zu überprüfen, ob die 
geforderte Religionszugehörigkeit eine wesentliche und entschei-
dende beru� iche Anforderung darstellt. 

Eine Tätigkeit, die mit der Verkündung, rituellen P� ege oder 
Repräsentation der Religion zu tun hat, erfüllt diese Anforderungen 
zum Beispiel. Die Tätigkeit als Hausmeister in einem Kindergarten, 
der von einem kirchlichen Träger betrieben wird, darf dagegen nicht 
daran gebunden werden, dass der/die Beschä� igte dem christlichen 
Glauben angehört.20 

19 vgl. Kritische Situation 2.
20 So z.B. ArbG HH (20 Ca 105/07), Urteil vom 4.12.2007.

Welche Ansprüche haben die 
Kundinnen und Kunden?
Die Kundinnen und Kunden, die sich auf eigene Initiative auf solche 
Stellen bewerben, dürfen erwarten, dass die Einschränkung in der 
Stellenausschreibung von der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Arbeitsverwaltung nicht beachtet wird und ihre Bewerbung bei der 
Erfüllung der Mitwirkungsp� icht mitberücksichtigt wird.

Handlungsempfehlungen für ein 
diskriminierungssensibles Handeln: 

 ■ Die Sachlage dem Arbeitgeber melden und 
auch dem/der Vorgesetzten, denn es ist mit 
einer Gegenargumentation des Arbeitsgebers 
zu rechnen, die sich auf einen Eingriff in das 
Kirchenprivileg bezieht. Das in der Fußnote21 
erwähnte Urteil des Arbeitsgerichts Hamburg 
wurde zwar vor dem Bundesarbeitsgericht an-
gefochten, das Gericht ging in seinem Urteil 
aber nicht auf die Frage der Rechtmäßigkeit 
einer bestimmten Religionszugehörigkeit als 
berufl iche Anforderung ein. Daher besteht die 
Expertise des Urteils des Arbeitsgerichts Ham-
burg in dieser Frage nach wie vor. Die Rechts-
lage ist zudem europarechtlich eindeutig: Im 
vorliegenden Fall liegt ein Verstoß gegen die 
Antidiskriminierungsrichtlinien und gegen das 
AGG vor.
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Teil IV
Fallübergreifende 
Handlungsempfehlungen

Die in diesem Kapitel zusammengefassten Handlungsempfehlungen 
sollen einer umfassenderen Auseinandersetzung mit dem � ema 
Diskriminierung in einer Institution dienen.

Sie berühren daher weiterführende Bereiche wie z.B. zielgrup-
penspezi� sche Förderung oder die Frage, wie Deutschkenntnisse 
als beru� iche Voraussetzung im Bewerbungsverfahren objektiver 
erfragt, berücksichtigt und überprü�  werden können.

Wenn Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
einer Stellenausschreibung haben:
Fordern Sie ein Tätigkeits- und Anforderungspro� l der ausgeschrie-
benen Stelle an, um die Art der Tätigkeiten und die Umstände ihrer 
Ausübung festzustellen. 

Ein solches Anforderungspro� l sollte Anforderungen enthalten, 
die sich aus der konkreten Tätigkeit nach der im Geschä� sleben 
üblichen Verkehrsanschauung ergeben. Das Bundesarbeitsgericht 
betont die Relevanz konkreter Tätigkeit und die Umstände ihrer 
Ausübung, und nicht die Anforderungen, die in der Stellenanzeige 
formuliert sind. Es stellt fest, „dass […]Bewerber, welche die auf der 
zu besetzenden Stelle auszuübenden Tätigkeiten grundsätzlich ver-
richten können, ohne aber jede Voraussetzung des Anforderungs-
pro� ls zu erfüllen, […] des Schutzes vor Diskriminierung [bedürfen], 
weil gerade Anforderungspro� le in Stellenanzeigen häu� g Quali� -
kationen benennen, deren Vorhandensein der Arbeitgeber sich für 
den Idealfall zwar wünscht, die aber keinesfalls zwingende Voraus-
setzung einer erfolgreichen Bewerbung sind“21.

Überprüfen Sie, ob das diskriminierungsrelevante Merkmal 
(Religionszugehörigkeit, Tragen eines Kop� uches) die Bewerberin-
nen und Bewerber hindert, im oben genannten Sinne wesentliche 
und entscheidende beru� iche Anforderungen zu erfüllen. 

Zur Frage der Deutschkenntnisse als 
berufl iche Voraussetzung in der Stellen-
ausschreibung: 
Sprachkenntnisse gehören nur dann und nur in dem Maße in die 
Anforderungspro� le, wenn und soweit das sachlich begründet wer-
den kann. Ausschreibungen sollten sich nicht auf o�  nichtssagende 
Formulierungen wie „gutes Deutsch“, sondern auf die sechs Niveau-
stufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER)22 
stützen, die nachfolgend dargestellt sind:

 ■ C2: Mastery: 
Fast muttersprachliche Kompetenz

 ■ C1: Effective Operational Profi ciency: 

21 BAG, Urteil vom 19.8.2010, 8 AZR 466/09.
22 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsamer_Europ%C3%A4ischer_Referenzrahmen 

(letzter Zugri� : 10.1.2012).
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Hohes Sprachniveau
 ■ B2: Vantage: 
Selbstständige Sprachverwendung

 ■ B1: Threshold: 
Fast selbstständige Sprachverwendung

 ■ A2: Waystage: 
Fortgeschrittener Anfänger

 ■ A1: Breakthrough: 
Anfänger. 

Eine Einordnung der Anforderung an Deutschkenntnisse in ein 
objektiviertes und überprü� ares System ist ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg, Benachteiligungen abzubauen, damit ist es aber nicht 
getan. Wie das Urteil des Arbeitsgerichts Hamburg zeigt, ist die Art 
und Weise, diese Deutschkenntnisse in einem Bewerbungsverfah-
ren festzustellen, ebenso diskriminierungsrelevant bzw.-anfällig (vgl. 
S 16f.). „Je informeller dieses Verfahren gestaltet ist und je mehr 
Spielraum es für – auch unbewusste – Vorbehalte der Arbeitgeber 
lässt, desto anfälliger ist dieses Verfahren für Benachteiligungen.“ 23 
Dies gilt ebenso für die Praxis in der Arbeitsvermittlung, Deutsch-
kenntnisse einzuschätzen - sind es die Vermittlerin oder der Ver-
mittler selbst, ist eine solche Praxis aus mehreren Gründen anfällig: 
Zum einen stellt sich die Frage, ob sie für diese fachliche Einschät-
zung ausreichend quali� ziert sind. Zum anderen ist es der Kom-
plexität der sich daraus ergebenden Entscheidungen über die beruf-
liche Zukun�  nicht angemessen, die Deutschkenntnisse während 
eines regulären Gesprächs zu beurteilen.

Im Kontakt mit Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern:
Berücksichtigen Sie diskriminierende Beschränkungen in Stellen-
ausschreibungen nicht. Weisen Sie Arbeitgeber und Arbeitgeberin-
nen ausdrücklich auf die Diskriminierung, das Diskriminierungs-
verbot und die sich daraus ergebende Verp� ichtung der 
Arbeitsagentur hin. 

Weisen Sie auf die Kompetenzen von Menschen mit Migrations-
hintergrund hin: Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kompetenz, 

23 Busch 2010: 372

Migrationserfahrung können gern in Stellenausschreibungen auf-
genommen werden.

Klären Sie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber über die Möglichkeit 
auf, sogenannte positive Maßnahmen anzuwenden: Eine förderspe-
zi� sche Ausschreibung ist AGG-konform. Folgende Formulierun-
gen können z.B. in die Stellenausschreibungen aufgenommen 
werden: 

„Wir freuen uns besonders über die Bewerbung von gesellscha� -
lich und in unserem Unternehmen unterrepräsentierten Bewer-
berinnen und Bewerbern, z.B. Menschen mit Migrationserfah-
rung bzw. Migrationshintergrund, älteren Bewerberinnen und 
Menschen mit Behinderungen.“

Umgang mit struktureller Benachteiligung24

Die Benachteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund 
� ndet o�  nicht (nur) im persönlichen, zwischenmenschlichen Kon-
takt statt. Sie ist vielmehr als eine Auswirkung von strukturellen 
Hürden, also etablierten Verfahren, administrativen Regelungen 
und Abläufen wirksam und als solche besonders schwer zu identi-
� zieren. Grei� ar wird institutionelle Diskriminierung, wenn man 
auf E� ekte bestimmter Regelungen und Handlungen achtet und 
damit Strukturen auf Ausschlüsse hin analysiert. Folgendes Vorge-
hen eignet sich zur Überprüfung allgemeiner, für alle geltender 
Regelungen und Anweisungen (wie z.B. Zuweisung der Kundinnen 
und Kunden zu Pro� llagen):

 ■ eine Gruppe nach Vorhandensein eines Kriteri-
ums, wie z.B. Inhaberinnen und Inhaber eines 
bestimmtem Aufenthaltstitels, festlegen

 ■ überprüfen, ob allgemeine Regelungen und 
Anweisungen sich nachteilig auf diese Gruppe 
auswirken

24 Die � emen, die in diesem und folgenden Kapiteln behandelt werden, gehen über den 
Wirkungskreis der mit dieser Handeichung in erster Linie angesprochenen Vermitt-
lungskrä� e hinaus. Mit diesen Handlungsempfehlungen adressieren wir die Leitungsver-
antwortlichen. Im Kapitel „ Wie kann die Beschä� igung mit dem � ema Diskriminie-
rung in der Institution Jobcenter oder Arbeitsagentur verankert sein“, S. 30, sind weitere 
Vorschläge für Gremien/Orte/ Funktionsträger formuliert, die sich aus unserer Sicht 
eignen, die hier thematisierten Prozesse anzuregen.
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 ■ überprüfen, ob die festgestellte Benachteili-
gung durch einen Sachgrund gerechtfertigt ist

 ■ überprüfen, ob sie verhältnismäßig ist.
Die Zuordnung der Kundinnen und Kunden zu unterschiedlichen 
Pro� llagen ermöglicht es Ihnen, spezi� sche, zu deren Vorausset-
zungen passende Wiedereingliederungsstrategien anzuwenden. In 
dieser Praxis liegt Förder-, allerdings auch Diskriminierungspoten-
zial. Das oben beschriebene Vorgehen ermöglicht es den Grundsi-
cherungsstellen und Arbeitsagenturen, die Kriterien, die einer Zu-
ordnung zugrunde liegen, kritisch zu überprüfen. Wird 
beispielsweise das Kriterium „Ausländer“ oder „Migrationshinter-
grund“ zu einer Zuordnung in die Kategorie „Betreuungskunde/in“ 
herangezogen, ist dies als Kriterium in den meisten Fällen sachlich 
nicht gerechtfertigt bzw. unverhältnismäßig pauschal. Auf diese 
Weise können ungewollte, indirekt benachteiligende Praktiken 
sichtbar und damit veränderbar gemacht werden.

Positive Maßnahmen anwenden!
Die Unterrepräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund 
auf dem Arbeitsmarkt kann aus subjektiv geleitetem Handeln re-
sultieren, aber auch ein Ausdruck von Barrieren struktureller Art 
sein. Noch stärker als Diskriminierungsverbote wirken positive 
Maßnahmen zum Nachteilsausgleich auf ungleiche gesellscha� liche 
Ausgangspositionen und zielen auf die materielle Gleichstellung 
aller gesellscha� lichen Gruppen. Positive Maßnahmen sind ein er-
folgreiches Instrument, um tatsächliche Gleichstellung schrittweise 
herbeizuführen und damit soziale Ungleichheit zu kompensieren.

Das AGG enthält deshalb neben reaktiven Maßnahmen zur 
Ahndung und Beseitigung von Diskriminierung auch eine proak-
tive Regelung: Im § 5 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes 
de� niert der Gesetzgeber unterschiedliche Behandlung als zulässig, 
wenn durch geeignete und angemessene Maßnahmen bestehende, 
merkmalsbezogene Nachteile ausgeglichen oder in der Zukun�  
verhindert werden sollen.

§ 5 AGG ermöglicht gezielte Maßnahmen zur Förderung bisher 
benachteiligter Gruppen nicht nur durch den Gesetzgeber (wie et-
wa im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und im 
Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern), sondern auch 
durch Arbeitgebende oder die ö� entliche Verwaltung. Voraussetzung 

ist, dass bereits bestehende oder zukün� ig drohende Nachteile tat-
sächlicher oder struktureller Art verhindert oder ausgeglichen wer-
den sollen. Frauenförderung bleibt mit dem AGG also weiter mög-
lich. Neu ist, dass nun auch Benachteiligungen wegen sämtlicher 
weiterer in § 1 AGG genannten Diskriminierungskategorien posi-
tive Maßnahmen rechtfertigen können. 

Der Begri�  „positive Maßnahmen“ deckt eine große Bandbrei-
te an Maßnahmen ab. Das können Quotenregelungen, Bevorzu-
gungsregeln oder spezi� sche Fördermaßnahmen zugunsten von 
sozialen Gruppen sein, die in konkreten Lebensbereichen unterre-
präsentiert oder gesellscha� lich benachteiligt sind, z.B. für jugend-
liche oder ältere Migrantinnen und Migranten in der Verwaltung 
oder Migrantinnen in Führungspositionen. Das kann auch bei der 
Ermessensentscheidung über Eingliederungsleistungen nach SGB 
II und III berücksichtigt werden. 

§ 5 AGG ermöglicht die bevorzugte Einstellung „bei gleicher 
Eignung“ beispielsweise von Menschen mit Migrationshintergrund 
in bestimmten Berufsfeldern oder Positionen. Auch eine spezi� sche 
Zielgruppenansprache, wie etwa die besondere Au� orderung zur 
Bewerbung ist nach dem AGG möglich.25 Voraussetzung ist, dass 
diese im gesuchten Beschä� igungssegment auf der konkreten Hi-
erarchieebene unterrepräsentiert sind. Den Bezugsrahmen zur Er-
mittlung bestehender oder kün� iger Nachteile bildet ein Unterneh-
men, eine Behörde, eine bestimmte Region oder ein Wirtscha� szweig 
mit Blick auf die gesamtgesellscha� lichen Verhältnisse.26 
In Frage kommen zudem Maßnahmen, die speziell die Fähigkeiten 
bislang unterrepräsentierter Menschen durch Quali� zierung ver-
bessern.

Diese Maßnahmen können von verschiedenen Akteuren aus-
gehen und gesteuert werden: von Bundes- und Landesministerien, 
Bundes- und Landesbehörden oder von ö� entlichen und privaten 
Arbeitgebern.

Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit positiver Maßnahmen 
gemäß § 5 AGG ist, dass sie objektiv geeignet, erforderlich und 
angemessen sind, bestehende Nachteile wegen eines in § 1 genann-

25 Z.B. LAG Düsseldorf, Urteil vom 12.11.2008, Az. 12 Sa 1102/08, zur Stellenaus-
schreibung im ö� entlichen Dienst mit dem Hinweis, dass ein besonderes Interesse 
an Bewerbungen von Frauen bestehe.

26 vgl. Oda Hinrichs, in: Däubler/Bertzbach 2008: § 5, Rn. 19, 23; Klose/Merx 2010: 20 
(letzter Zugri�  10.1.2012).



25Eine Handreichung für die Arbeitsverwaltung auf der Grundlage des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes

ten Grundes zu verhindern bzw. auszugleichen. Darüber hinaus 
darf der zu fördernden Gruppe kein absoluter und automatischer 
Vorrang gewährt werden27.

Nachteile sind solche Umstände, die dazu führen, dass Menschen 
aufgrund eines der in § 1 AGG genannten Merkmale im Arbeitsle-
ben oder beim Sozialschutz schlechtere Chancen als andere Perso-
nen haben, bestimmte Positionen, Güter oder Leistungen zu erlan-
gen. Ein wesentliches Indiz für solche Nachteile ist, wenn eine 
Personengruppe im Verhältnis zu ihrer sonstigen Größe in bestimm-
ten Bereichen unterrepräsentiert ist.

Die Nachteile müssen zudem tatsächlich noch bestehen. Dane-
ben sind auch präventive Maßnahmen zur Vermeidung zukün� iger 
Nachteile möglich.

Positive Maßnahmen müssen zielgerichtet und unmittelbar 
eingesetzt werden, um einer in der sozialen Wirklichkeit praktizier-
ten faktischen Ungleichbehandlung zu begegnen. Eine bevorzugte 
Behandlung bei Gelegenheit ist für die Bewertung als positive Maß-
nahme nicht ausreichend. 

Hinweise zu migrationsspezifi schen 
Beratungskompetenzen: 
In unterschiedlichen Lebensbereichen Diskriminierung ausgesetzt 
zu sein, ist eine Alltagserfahrung von vielen Migrantinnen und Mi-
granten. Möglicherweise sind die Kundinnen und Kunden mit Mi-
grationshintergrund daher in einer besonderen Weise sensibel. Ein 
wertschätzender, o� ener Kontakt und auch Sensibilität der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung dafür, dass bis-
herige Diskriminierungserfahrungen die aktuelle Beratungssitua-
tion beein� ussen können, stellen unabdingbare Voraussetzungen 
für eine tragfähige Beratungsbeziehung bzw. Zusammenarbeit dar.28

Der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt ist für Menschen mit Migra-
tionshintergrund durch strukturelle Hürden erschwert. Umso wich-
tiger ist es, die Vermittlungsarbeit darauf auszurichten, die eigenen 
Handlungsspielräume der Kundinnen und Kunden auszuweiten 
(Empowerment) und ihnen eine langfristige beru� iche Perspektive 

27 vgl. Heinrich-Böll-Sti� ung 2010: Positive Maßnahmen. 
Von Antidiskriminierung zu Diversity: 8,14,32. (letzter Zugri�  21.03.2013)

28 Vgl. Weiß 2010: 31.

zu ermöglichen. Suchen Sie gezielt nach den Stärken in der Biogra-
� e Ihrer Kundinnen und Kunden, wie zum Beispiel Mehrsprachig-
keit, Flexibilität, beru� iche Erfahrungen, die vielleicht nicht zerti-
� ziert sind, aber dennoch für den Einstieg in den Arbeitsmarkt von 
Nutzen sind.

Wie kann die Beschäftigung mit 
dem Thema Diskriminierung in der 
Institution Jobcenter oder Arbeits-
agentur verankert sein?

Diskriminierung, ob strukturell oder individuell, ist in unserer 
Gesell scha�  und damit auf dem Ar beitsmarkt etwas Alltägliches, 
kann überall vor kommen und muss nicht absichtsvoll geschehen. 

Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Au� rag 
gegebene Studie, die Wirkungen des Sozialgesetzbuches II für Per-
sonen mit Migrationshintergrund erforscht hat29, bescheinigt den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Arbeitsverwaltung eine 
hohe Sensibilität bei Diskriminierungsvorwürfen seitens Kundinnen 
und Kunden und eine starke Orientierung am Grundsatz der Gleich-
behandlung. „Dies schließt freilich nicht aus, dass eine prozedural 
gleiche Behandlung unter ungleichen Voraussetzungen zur Benach-
teiligung, also zur institutionellen Diskriminierung führt.“30 Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung kennen 
häu� g aus ihrer alltäglichen Praxis die spezi� schen � emen und 
Bedarfe der Kundinnen und Kunden mit Migrationshintergrund. 
Institutionelle Abläufe, die Ausschlüsse produzieren, sind für sie 
dagegen weniger sichtbar, schwerer zu fassen und abzubauen. So 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung 
häu� g mit migrationsspezi� schen Herausforderungen konfrontiert, 
wo sie den Rückhalt und die institutionellen Vorgaben einer Insti-
tution brauchen, wie zum Beispiel im Arbeitsgeberservice, wo Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sich o�  im Spannungsverhältnis 
unterschiedlicher Anforderungen be� nden, z.B. einerseits die Un-

29 Konsortium „Wirkungen des SGB II auf Personen mit Migrationshintergrund“, 
Projekt IIa – 04/06, Abschlussbericht 2010 (letzter Zugri�  am 21.03.2013)

30 Knuth/ Brussig 2011: 2 (letzter Zugri�  am 23.01.2011)
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ternehmen nicht zu verlieren und andererseits sie auf die Vorgaben 
des AGG hinzuweisen. Um Diskriminierung zu erkennen, zu ver-
meiden und abzubauen ist eine individuelle Schulung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ein erster wichtiger Schritt. Wir spre-
chen uns darüber hinaus für eine umfassende Auseinandersetzung 
mit diesem � ema aus, die dazu beiträgt, es zu enttabuisieren, eine 
Ö� nung der Institution zu ermöglichen sowie einen professionellen 
Umgang mit Diskriminierung zu entwickeln. Dafür sind zusätzliche 
Orte und institutionelle Instrumente notwendig. Es folgen Vorschlä-
ge, die wir aus unserer Sicht für geeignet halten, die beschriebene 
Entwicklung anzuregen:

Die Beauftragten für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt (BCA)/ Integrations-
beauftragte in Grundsicherungsstellen 
Die Umsetzung von Gender Mainstreaming innerhalb der Arbeits-
verwaltung ist die zentrale Aufgabe der Beau� ragten für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt. Beau� ragte für Migrationsangelegen-
heiten sensibilisieren und informieren die Jobcenter und Agenturen 
für Bedarfe und � emen von Migrantinnen und Migranten. Beide 
Beau� ragten arbeiten mit dem Ziel, bestehende Benachteiligungen 
auf dem Arbeitsmarkt abzubauen. Sie haben somit eine Scharnier-
funktion innerhalb der Institution, denn sie unterstützen und in-
formieren von Benachteiligung Betro� ene einerseits und beraten 
die Geschä� sleitung andererseits. 

Somit haben die Beau� ragten das Mandat auch im Sinne der 
Kundinnen und Kunden das Personal für das � ema Diskriminie-
rung, und insbesondere für Mehrfachdiskriminierung, zu sensibi-
lisieren. Sie kennen Modelle und Instrumente der Gleichstellung 
und können ihre Übertragbarkeit auf die Verbesserung des Arbeits-
marktzugangs von Menschen mit Migrationshintergrund über-
prüfen. 

Thema für Teamleiterinnen und Teamleiter
Hier können Erfahrungen mit der Umsetzung des AGG und po-
tentiell kon� iktträchtige und vielschichtige Beratungssituationen 
besprochen werden. Auch können an dieser Stelle Erfahrungen in 
der Vermittlung von Menschen gebündelt werden, die einer poten-
tiell diskriminierungsanfälligen Gruppe angehören. Es würde sich 
damit eine Möglichkeit erö� nen, institutionelle Regelungen und 
Praktiken auf mögliche diskriminierende E� ekte zu analysieren.

Gemeinsame Runde Tische oder Qualitätszirkel
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Träger, die Quali� zierungs-, 
Bildungs- und Beratungsangebote für Menschen mit Migrations-
hintergrund bereit halten, kennen sowohl das (Aus-)Bildungssystem 
und den Arbeitsmarkt als auch spezi� sche Bedarfe und Erfahrungen 
von Migrantinnen und Migranten beim Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Gemeinsame Runde Tische und Qualitätszirkel ermöglichen, das 
migrationsspezi� sche Know how und beraterische Handeln der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung und der 
freien Träger gemeinsam zu re� ektieren. Im fachlichen Austausch 
mit den Jobcentern und Arbeitsagenturen können Modelle der Zu-
sammenarbeit entwickelt und erprobt werden, die unterschiedliche 
Schwerpunktsetzungen beider Institutionen berücksichtigen und 
im Sinne eines verbesserten Zugang von Personen mit Migrations-
hintergrund zu Quali� zierung und Arbeit umsetzen31.

Eine solche Zusammenarbeit ist aus unserer Sicht auch im Rah-
men der Trägerversammlung vorstellbar.

31 gl. Kumulus-Plus (Hrsg.), 2010
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Trägerversammlung 
Die Trägerversammlung hat laut § 44c SGB III unter anderem zur 
Aufgabe, die Ordnung in der Dienststelle und das Verhalten der 
Beschä� igten zu regeln (vgl. Abs. 5). In diesem Sinne können in 
diesem Gremium diskriminierungsrelevante Aspekte, wie z.B. ab-
wertender und geringschätzender Umgang mit Kundinnen und 
Kunden, thematisiert werden. Durch den fachlichen Austausch der 
Mitglieder der Trägerversammlung können Maßnahmen im insti-
tutionellen Gefüge der Arbeitsverwaltung (wie z.B. oben beschrie-
bene positive Maßnahmen) entwickelt und beschlossen werden.

Kundenreaktionsmanagment 
An dieser Stelle ist eine Auswertung der Beschwerden der Kundin-
nen und Kunden im Hinblick auf Diskriminierung zu empfehlen. 
So können spezielle, diskriminierungsanfällige, � emenbereiche 
sichtbar werden, d. h. Konstellationen, die insbesondere für Perso-
nen mit Migrationshintergrund kon� iktträchtig sind oder eine 
strukturelle Hürde darstellen. Um die vorgeschlagene, auf Diskri-
minierungserfahrungen spezialisierte Auswertung durchführen zu 
können, sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kundenre-
aktionsmanagements für Diskriminierungserfahrungen, Formen 
und Wirkungsweisen von Diskriminierung sensibilisiert und in der 
Anwendung des Antidiskriminierungsrechts fortgebildet sein. 
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Übersicht erwähnter 
Gerichtsurteile

Europäischer Gerichtshof, 
Urteil vom 11.7.2006 – 
C-13/05, NZA 2006, 839:

Eine Person, der von ihrem Arbeitgeber ausschließlich wegen 
Krankheit gekündigt worden ist, wird nicht von dem zur Be-
kämpfung der Diskriminierung wegen einer Behinderung ge-
scha� enen allgemeinen Rahmen (Richtlinie 2000/78/EG) erfasst. 
Krankheit als solche kann nicht als ein weiterer Grund neben 
denen angesehen werden, derentwegen Personen zu diskrimi-
nieren nach der Richtlinie 2000/78/EG verboten ist.

Arbeitsgericht Hamburg, 
Urteil vom 4.12.2007 – 
20 CA 105/07: 

Der Ausschluss einer muslimischen Bewerberin aus dem Aus-
wahlverfahren um die Besetzung einer von einer Einrichtung 
des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land ausgeschriebenen Stelle einer Sozialpädagogin für ein aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds sowie des Bundes � nan-
ziertes Projekt zur beru� ichen Integration von Migrantinnen 
und Migranten wegen Nichtzugehörigkeit zur christlichen Re-
ligion verstößt in unzulässiger Weise gegen das Benachteiligungs-
verbot des § 7 AGG und begründet einen Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung gemäß § 15 AGG. Die Vorausset-
zungen für eine zulässige unterschiedliche Behandlung wegen 
der Religion im Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht der 
evangelischen Kirche oder auf eine nach der Art der Tätigkeit 
gerechtfertigte beru� iche Anforderung im Sinne von § 9 AGG 
sind in einem solchen Fall nicht gegeben. 

Arbeitsgericht Berlin, 
Urteil vom 11.2.2009 – 
55 Ca 16952/08, NZA-RR 2010: 

Erhält eine Bewerberin auf einen ausgeschriebenen Arbeitsplatz 
frühzeitig eine Absage, weil sie „keine deutsche Muttersprach-
lerin“ sei, gilt das als Indiz für eine Diskriminierung aufgrund 
der ethnischen Herkun�  der Bewerberin. Dies gilt auch dann, 
wenn perfekte Deutschkenntnisse in Wort und Schri�  zwin-
gende Voraussetzung für die Besetzung der Stelle sind.

Arbeitsgericht Hamburg,
Urteil vom 26.1.2010 – 
25 Ca 282/09: 

Ein Auswahlverfahren, das ein kurzes Telefonat mit Bewerbe-
rinnen und Bewerbern für eine Tätigkeit als Postzusteller vorsieht, 
kann Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist, wegen ihrer ethnischen Herkun�  indirekt/mittelbar 
benachteiligen.

Arbeitsgericht Berlin,
Urteil vom 26.9.2007 – 
14 Ca 10356/07: 

Die Nichtberücksichtigung eines ausländischen Stellenbewerbers 
bzw. eines Bewerbers mit Migrationshintergrund wegen man-
gelnder Kenntnisse der deutschen Sprache ist für sich genommen 
keine Diskriminierung wegen ethnischer Herkun� . Es besteht 
daher kein Anspruch auf Entschädigung.

Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 28.1.2010 – 
2 AZR 764/08: 

Eine indirekte/mittelbare Diskriminierung liegt im Sinne des § 
3 Abs. 2 AGG nicht vor, wenn die unterschiedliche Behandlung 
durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt ist und die 
Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich 
sind. Verlangt ein Arbeitgeber von seinen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern Kenntnisse der deutschen Schri� sprache, 
damit sie schri� liche Arbeitsanweisungen verstehen und die 
betrieblichen Angaben so gut wie möglich erledigen können, 
so verfolgt er ein sachlich gerechtfertigtes Ziel.
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Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 22.6.2011 – 
8 AZR 48/10: 

Die Au� orderung des Arbeitnehmers durch einen Arbeitgeber, 
an einem Deutschkurs teilzunehmen, um arbeitsnotwendige 
Sprachkenntnisse für eine Tätigkeit zu erwerben, die zulässig 
angeordnet worden war, stellt keinen Verstoß gegen das AGG 
dar. Das gilt auch dann, wenn der Deutschkurs vertrags- und 
tarifvertragsp� ichtig außerhalb der Arbeitszeit und auf eigene 
Kosten des Arbeitnehmers absolviert werden soll.

Landesarbeitsgericht Düsseldorf,
Urteil vom 12.11.2008 – 
12 SA 1103/08: 

Weist der ö� entliche Arbeitgeber in einer ansonsten geschlechts-
neutral gehaltenen Ausschreibung darauf hin, dass „ein beson-
deres Interesse an Bewerbungen von Frauen bestehe“, werden 
hierdurch männliche Stellenbewerber nicht im Sinne des AGG 
unzulässig benachteiligt, wenn in der für die Stelle maßgeblichen 
Vergleichsgruppe Frauen unterrepräsentiert sind.

Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 19.8.2010 – 
8 AZR 466/09: 

Die unmittelbare Benachteiligung wegen eines vom Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verpönten Merkmals muss in 
vergleichbarer Situation geschehen. Ist der „Beschä� igte“ erst 
Bewerber, so muss seine Bewerbung mit der anderer Bewerbe-
rinnen und Bewerber vergleichbar sein. Dies ist nach dem vom 
Arbeitgeber entwickelten Anforderungspro� l zu beurteilen, wenn 
dieses nach der allgemeinen Verkehrsanschauung plausibel er-
scheint.

Arbeitsgericht Berlin,
Urteil vom 28.03.2012 – 
55 Ca 2426/12

Trägt eine muslimische Frau in der Ö� entlichkeit ein Kop� uch, 
ist dies als Teil ihres religiösen Bekenntnisses und als Akt der 
Religionsausübung anzuerkennen.
Wird eine Bewerberin bereits vor dem Abschluss des Bewer-
bungsverfahrens aus dem Kreis der in Betracht zu ziehen den 
Bewerberinnen ausgeschlossen, weil sie auf Nachfrage des po-
tentiellen Arbeitgebers angibt, das Kop� uch auch während der 
Arbeitszeit nicht ablegen zu wollen, wird die Bewerberin wegen 
ihrer muslimischen Religionszugehörigkeit diskriminiert. Eine 
Privilegierung des potentiellen Arbeitgebers durch den Bezug 
auf die Neutralität seiner Praxis kommt nicht in Betracht, weil 
eine Zahnarztpraxis keine Einrichtung einer Religionsgemein-
scha�  ist.

Bundesverwaltungsgericht,
Urteil vom 26.06.2008 – 
2 C 22/07

Einer Referendarin, die sich aus religiösen Gründen verp� ich-
tet sieht, auch beim Unterrichten ein Kop� uch zu tragen, kann 
der Zugang zur Lehrerausbildung im ö� entlichen Schulwesen 
nicht allein deshalb verweigert werden, um einer abstrakten 
Gefährdung des religiös-weltanschaulichen Schulfriedens vor-
zubeugen.

Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 20.3.2012 – 
9 AZR 529/10

Die Ungleichbehandlung jüngerer Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer durch die in den Tarifverträgen geltenden Urlaubs-
regelungen ist nicht gerechtfertigt. Bei ihr handelt es sich nicht 
um eine nach § 8 AGG zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen beru� icher Anforderungen. Die Urlaubssta� el des §26 
Abs.1 Satz 2 TVöD knüp�  nicht an die Art der auszuübenden 
Tätigkeit oder die Bedingungen ihrer Ausübung an. Sie stellt nicht 
auf die Art der auszuübenden Tätigkeit ab und beansprucht da-
mit Geltung für alle dem TVöD unterfallenden Beschä� igten.
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